
 
 

 AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN  
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Versetzung in die Einführungsphase  
der Gymnasialen Oberstufe  
 
oder 
 
Mittlerer Abschluss (Realschulabschluss) 
oder ein gleichwertig anerkanntes Zeugnis. 
Das Zeugnis muss dabei für Deutsch, 
Englisch, Mathematik folgende Leistungen 
aufweisen: mindestens zwei Fächer müssen 
befriedigend oder besser, kein Fach darf 
schlechter als ausreichend bewertet sein. 
Wer die genannten schulischen Voraus-
setzungen nicht erfüllt, bekommt die Mög-
lichkeit, an einem mündlichen Auswahl-
verfahren teilzunehmen. 
 
 
Altersgrenze: Aufgenommen werden kann, 
wer bis zum 30. April des Aufnahmejahres das 
23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Über 
Ausnahmen entscheidet die Schulleiterin. 

 
 
 
 
 

 

  
 
 Anmeldeformular (im Sekretariat oder 

Internet erhältlich) 
 

 Lebenslauf in tabellarischer Form (mit 
Unterschrift und Lichtbild) 
 

 Letztes Schulzeugnis in beglaubigter Form 
 

 Anmeldung über die abgebenden Schulen 
bis zum 15. Februar 
 

 Anmeldung für Bewerber*innen, die nicht 
unmittelbar von der Schule kommen, in der 
sie die Aufnahmevoraussetzungen erworben 
haben, bis zum 30. April 

 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere 
Schulformkoordinatorin, Hella Kovermann: 
 
h.kovermann@elisabeth-knipping-schule.de  

 

Elisabeth-Knipping-Schule 
 

Selbstständige berufliche Schule 
 

 

 

HÖHERE 
BERUFSFACHSCHULE 

Fachrichtung 
Sozialassistenz 

 
Assistentenausbildung 

 

 

Mombachstraße 14 
34127 Kassel 
 
Telefon: +49 (0)561 820129-0 
Telefax: +49 (0)561 820129-32 
 
www.elisabeth-knipping-schule.de   

 

KONTAKT  
 

Abteilungsleiterin: Britta Göckede 
Telefon:   +49 (0)561 820129-16 
Telefax:  +49 (0)561 820129-32 
 
b.goeckede @elisabeth-knipping-schule.de 

 

 

   poststelle@knipping.kassel.schulverwaltung.hessen.de 
 



 
 

 STRUKTUR DER AUSBILDUNG  
 

 SCHWERPUNKTE DER AUSBILDUNG  
 

 ZIELE UND PERSPEKTIVEN  

  
Die Zweijährige Höhere Berufsfachschule für 
Sozialassistenz vermittelt Basisqualifikationen für 
eine weiterführende Ausbildung an Fachschulen 
sowie Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
um in sozialpädagogischen und sozialpflege-
rischen Institutionen nach Anweisung als Sozial-
assistent*in tätig zu sein. 
 
Im ersten Ausbildungsjahr findet eine fachtheo-
retische und fachpraktische Grundausbildung für 
Sozialberufe in der Schule statt.  
 
Zwei vierwöchige Praktika werden in geeigneten 
sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Ein-
richtungen durchgeführt.  
 
Das zweite Ausbildungsjahr umfasst eine fachtheo-
retische und berufspraktische Ausbildung. In 
diesem Abschnitt wird die Schule an zwei Tagen 
der Woche besucht und an drei Tagen in einer 
sozialpädagogischen bzw. sozialpflegerischen Ein-
richtung gearbeitet. 
 
 
 

  
Die Ausbildung ist in folgende Lernbereiche 
gegliedert: 
 
Der berufsbildende Lernbereich umfasst folgende 
Inhalte: 
 
 Anthropologie 
 Medienerziehung 
 Grundlagen in Theorie und Praxis  

der Sozialpädagogik und Sozialpflege 
 Theorie und Praxis des gewählten 

Schwerpunktfaches 
(Sozialpädagogik/Sozialpflege) 

 Berufspraxis 
 Praxisreflektion 

 
Im allgemeinbildenden Lernbereich werden die 
Fächer Deutsch, Politik und Wirtschaft, Religion/ 
Ethik sowie Englisch unterrichtet. 
 
Dauer: 2 Jahre 
 

 
 

  
Berufsabschluss 
Staatlich geprüfte/-r Sozialassistent*in  
 
 
Weiterbildung  
Die Absolventen*innen können die Fachschule für 
Sozialwesen oder die einjährige Fachoberschule 
(FOS, Form B) besuchen, gegebenenfalls mit Ein-
stiegsmöglichkeit in ein Studium an einer Fach-
hochschule. 
 
 

 
 
 
 

  

 

  

 

  

 
 


